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BEKANNTMACHUNG
WAHLBEKANNTMACHUNG
ZUR STICHWAHL DER OBERBÜRGERMEIS-
TERIN/ DES OBERBÜRGERMEISTERS IN DER 
STADT KREFELD 
AM 27. SEPTEMBER 2020

1.  Am 27. September 2020 findet die Stichwahl der 
 Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters der Stadt 
 Krefeld statt. Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.

2.  Die Stadt Krefeld ist in 146 allgemeine Stimmbezirke 
 eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die die 
 Wahlberechtigte/den Wahlberechtigten in der Zeit vom 12. 
 August bis 23. August 2020 übersandt worden sind, sind der  
 Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
 Wahlberechtigte/der Wahberechtigte zu wählen hat.

 Die Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses der  
 Stichwahl findet statt am Wahltag ab 18:00 Uhr im 
 Berufskolleg Vera Beckers, Girmesgath 131, 47803 Krefeld.

3.  Jede Wahlberechtigte/jeder Wahlberechtigte kann nur in dem  
 Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen 
 Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist. 

 Die Wählerinnen/Wähler haben die Wahlbenachrichtigung  
 und  einen gültigen Ausweis zur Wahl mitzubringen. Die 
 Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 Gewählt wird mit einem amtlichen Stimmzettel, der im 
 Wahlraum bereitgehalten wird. 

 Der Stimmzettel muss von der Wählerin/dem Wähler in einer  
 Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen 
 Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet 
 werden, dass nicht erkannt werden kann, wie sie/er gewählt  
 hat. 

 Die Wählerin/der Wähler hat für die Stichwahl der 
 Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters eine Stimme.

 Auf dem Stimmzettel kann nur eine/Bewerberin/ein Bewerber  
 gekennzeichnet werden. 

4.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
 Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
 Wahlergebnisses im Stimmbezirk ist öffentlich

5.  Wählerinnen/Wähler, die einen Wahlschein haben, können an  
 der Wahl in der Stadt Krefeld, 

 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk der  
  Stadt Krefeld oder

 b) durch Briefwahl teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den  
 Stimmzettel, legt diese in den amtlichen blauen Stimmzettel 
 umschlag, verschließt diesen, unterzeichnet die auf der Rück 
 seite des Wahlscheins vorgedruckte „Versicherung an Eides  
 statt“, trennt den roten Wahlbriefumschlag an der Perforation  
 vom Wahlscheinformular ab und steckt den unterschriebenen  
 Wahlschein und den blauen Stimmzettelumschlag in den 
 roten Wahlbriefumschlag. Der Wahlbriefumschlag ist zu 
 verschließen. 

 Bei der Briefwahl muss die wahlberechtigte Person den Wahl 
 brief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so 
 rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden oder in den  
 Hausbriefkasten des Rathauses einwerfen, dass der Wahlbrief  
 dort spätestens am 27. September 2020 bis 16:00 Uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
 Deutschland ohne besondere Versendungsform 
 ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
 befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
 angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist,  
 sind dem Merkblatt für die Briefwahl, das mit den Unterlagen  
 für die Briefwahl übersandt wird, zu entnehmen. 
 
6.  Jede Wahlberechtigte/Jeder Wahlberechtigte kann sein 
 Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer  
 Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
 Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der  
 Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des 
 Strafgesetzbuches).

Krefeld, den 21. September 2020

Cyprian
Wahlleiter
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KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST
Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprech-
partner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sau-
berkeit auf Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 

Er ist erreichbar 
mo bis fr vormittags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
mo bis mi nachmittags von 14 bis 16 Uhr sowie 
do nachmittags 14 bis 17.30 Uhr 
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.
 

Außerhalb dieser Zeiten kann der KOD 
über die Leitstelle der Polizei unter der 
Rufnummer 0 21 51 / 63 40 oder per E-Mail 
an KOD@Krefeld.de informiert werden.

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:

Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr 
bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld

18.09. – 20.09.2020
Frank Angele
Bruckersche Straße 198 | 47839 Krefeld
75 73 25

25.09. – 27.09.2020
Ralf Esser
Rembertstraße 118 | 47809 Krefeld
55 79 10 | 0172 20 05 954

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.


